
Die Vorlagen in Kürze

Volksabstimmung vom 11. März 2012Kanton Zürich

Wir stimmen ab

A. Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG)
B. Gegenvorschlag von Stimmberechtigten

Das neue kantonale Bürgerrechts-
gesetz übernimmt in vielen Berei-
chen geltendes Recht und geltende
Praxis. Die Einbürgerungsvoraus-
setzungen werden jedoch teilweise
verschärft. Neu sind die Bestimmun-
gen, welche die Anforderungen an
die Deutschkenntnisse sowie deren
Nachweis kantonsweit einheitlich
regeln.
Nach Meinung des Regierungsrates
ist das Gesetz vom Kantonsrat zu-
sätzlich in einer Weise verändert
worden, die er nicht mehr mittragen
kann.

Gegen das Gesetz ist das Referen-
dum ergriffen und ein ausformulier-
ter Gegenvorschlag mit dem Titel
«Kein Recht auf Einbürgerung für
Verbrecher» eingereicht worden. 
Im Gesetz soll verankert werden,
dass kein Rechtsanspruch auf Ein-
bürgerung besteht und die Anforde-
rungen an den strafrechtlichen Leu-
mund sollen verschärft werden.

Der Kantonsrat empfiehlt:
Ja zum kantonalen Bürgerrechts -
gesetz und Nein zum Gegenvor-
schlag von Stimmberechtigten

Der Regierungsrat empfiehlt:
Nein zum kantonalen Bürgerrechts-
gesetz und Nein zum Gegenvor-
schlag von Stimmberechtigten

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger
An der Volksabstimmung vom 11. März
2012 wird über ein neues kantonales
 Bürgerrechtsgesetz abgestimmt.  Gegen
dieses Gesetz ist das Referendum ergriffen
und ein ausformulierter Gegenvorschlag
mit dem Titel «Kein Recht auf Einbürge-
rung für Verbrecher» eingereicht worden.
Auch darüber wird abgestimmt.

Die Beleuchtenden Berichte zu den Vor -
lagen sowie die Meinungen des Regie-
rungsrates, des Referendumskomitees
und der Kantonsrats-Minderheiten erläu-
tern Ihnen die Vorlagen näher.

Zürich, 23. November 2011

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Ursula Gut-Winterberger
Der Staatsschreiber: Beat Husi
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Beleuchtender Bericht
(Verfasst vom Regierungsrat)

Das neue Bürgerrechtsgesetz regelt die Voraussetzungen und das Verfah-
ren für die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts, ohne die 
es kein Schweizer Bürgerrecht gibt. Von den Einbürgerungswilligen wird
verlangt, dass sie mit den hiesigen Verhältnissen vertraut sind, über ange-
messene Deutschkenntnisse verfügen, für ihren Lebensunterhalt aufkom-
men und die Regeln respektieren, die für das Zusammenleben in unserer
Gesellschaft elementar sind. Das neue Bürgerrechtsgesetz übernimmt in
vielen Bereichen das geltende Recht und die geltende Praxis. Neu sind die
Bestimmungen, welche die Anforderungen an die Deutschkenntnisse sowie
deren Nachweis kantonsweit einheitlich regeln. Im Vergleich zum geltenden
Recht werden die Hürden für die Einbürgerung in einigen Bereichen deut-
lich erhöht.
Nach Meinung des Regierungsrates ist das Gesetz vom Kantonsrat zusätz-
lich in einer Weise verändert worden, die er nicht mittragen kann.

Warum ein neues Gesetz?
Im Kanton Zürich ist die Erteilung des
 Bürgerrechts heute in der Kantonsverfas-
sung, im Gemeindegesetz und in der kan -
tonalen Bürgerrechtsverordnung geregelt.
Das Schwergewicht der Regelung liegt auf
Stufe Verordnung. Die Kantonsverfassung
verlangt eine abschliessende kantonale Re-
gelung der Einbürgerungsvoraussetzungen
auf Stufe Gesetz. Dieser Auftrag wird mit
dem vorliegenden Bürgerrechtsgesetz er-
füllt.

Leitplanken für die Vorlage
Die bedeutendste Neuerung im Einbürge-
rungsrecht der letzten Jahre besteht darin,
dass das Bundesgericht Einbürgerungsent-
scheide seit 2003 als Rechtsanwendungs -
akte qualifiziert. Nach Auffassung des
 Bundesgerichts wird im Einbürgerungsver-
fahren über den rechtlichen Status von
 Einzelpersonen entschieden. Die Erteilung
des Bürgerrechts ist somit keine politische
Frage, die von den Stimmberechtigten und
den Behörden nach freiem Willen beantwor-

tet werden kann, wie dies bei einer Sach -
abstimmung oder einer Wahl der Fall ist. Es
geht beim Einbürgerungsentscheid um die
Beantwortung der Rechtsfrage, ob die ge-
suchstellende Person für die Aufnahme in
den Verband der Bürgerinnen und Bürger
geeignet ist. Dabei sind die Vorgaben der
Bundesverfassung zu beachten: Der Ein -
bürgerungsentscheid darf weder willkürlich
noch diskriminierend sein, er muss die Per-
sönlichkeitsrechte der Betroffenen wahren,
er muss begründet werden und er muss vor
einem Gericht angefochten werden können.
Ausländerinnen und Ausländer, die viele
Jahre in der Schweiz gelebt haben und mit
diesem Land verbunden sind, sollen die
 Sicherheit haben, dass ihre Einbürgerungs-
gesuche sorgfältig geprüft werden und dass
ihnen bei Erfüllung der Einbürgerungsvor-
aussetzungen das Bürgerrecht erteilt wird.
Die Kantonsverfassung gibt den Gemeinden
die Möglichkeit, die Zuständigkeit zur Bür-
gerrechtserteilung der Gemeindeversamm-
lung, dem Gemeindeparlament, dem Ge-
meindevorstand oder einer besonderen
 Bürgerrechtskommission zuzuweisen. Urnen-
abstimmungen sind ausgeschlossen. In den
vergangenen Jahren haben zahlreiche Ge-
meinden die Einbürgerungszuständigkeit
neu geregelt und an Exekutivbehörden über-
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tragen. Bei zwei Dritteln der Zürcher Ge-
meinden liegt die Einbürgerungszustän -
digkeit heute bei den Exekutivbehörden
 (Gemeinderat, Stadtrat, Bürgerrechtskom-
mission), bei einem Drittel der Gemeinden
bei den Legislativorganen (Gemeindever-
sammlung oder Gemeindeparlament).

Anforderungen an die Deutschkenntnisse
Die Sprache verschafft den Ausländerinnen
und Ausländern den Zugang zur Gesell-
schaft und ist Voraussetzung für die Aus-
übung der politischen Rechte. Das neue
Bürgerrechtsgesetz will bei der Beurteilung
der Sprachkompetenz mehr Transparenz,
mehr Gleichbehandlung und mehr Profes-
sionalität gewährleisten. Dieses Ziel soll mit
zwei Massnahmen erreicht werden: Zum
einen werden die Anforderungen an die
Sprachkenntnisse kantonal einheitlich fest-
gelegt und zum andern wird von den Einbür-
gerungswilligen ein Nachweis ihrer Sprach-
kenntnisse verlangt. Die Anforderungen
werden in der Verordnung zum Bürger-
rechtsgesetz konkretisiert werden.
Die Beurteilung der Sprachkenntnisse soll
gestützt auf den «Gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen: lernen,
lehren, beurteilen» (GER) erfolgen, der in
der Praxis weit verbreitet ist. Der Referenz-
rahmen unterscheidet drei Hauptniveaus
sprachlicher Kommunikationsfähigkeiten: Die

A-Niveaus stehen für eine elementare
Sprachverwendung, die B-Niveaus für eine
selbstständige Sprachverwendung und die
C-Niveaus für eine kompetente Sprachver-
wendung. Die Hauptniveaus werden weiter
in je zwei Teilniveaus unterteilt. Nach heu -
tigem Diskussionsstand soll in der künftigen
kantonalen Bürgerrechtsverordnung ein An-
forderungsprofil im Bereich von A2 und B1
festgelegt werden. Diese Sprachniveaus
 entsprechen einer «mittleren Lesart» von
sprachlicher Integration und bilden eine
sinnvolle und erreichbare Stufe beim Spra-
chenlernen. Dabei wird die Mündlichkeit
stärker gewichtet als die Schriftlichkeit.
Der Nachweis der Deutschkenntnisse kann
auf unterschiedliche Weise erbracht werden.
Für Einbürgerungswillige, die hier aufge-
wachsen sind und die Schule besucht haben,
soll im Regelfall ein Ausbildungsnachweis
genügen. Weiter kann der Sprachnachweis
mit einem anerkannten Sprachdiplom er-
bracht werden. In allen übrigen Fällen
 müssen die Einbürgerungswilligen eine be -
sondere Sprachprüfung bestehen. Bereits
heute führt eine grössere Zahl von Zürcher
Gemeinden Deutschprüfungen durch, deren
Ausgestaltung allerdings unterschiedlich ist.
Um der Ungleichbehandlung der Einbürge-
rungswilligen entgegenzuwirken, hat die
 Direktion der Justiz und des Innern die Aus-
arbeitung eines einheitlichen Sprachkom -
petenznachweises in Auftrag gegeben. Diese
Sprachprüfung wird auf die alltäglichen
kommunikativen Anforderungen der Ein -
bürgerungswilligen ausgerichtet und soll
eine faire und zuverlässige Beurteilung
 ermöglichen.

Wirtschaftliche Erhaltungsfähigkeit
Die Einbürgerung setzt voraus, dass die
 gesuchstellende Person in der Lage ist, für
sich und ihre Familie aufzukommen. Sie hat
nachzuweisen, dass sie ihren Lebensunter-
halt durch Einkommen, Vermögen oder An-
sprüche gegenüber Dritten bestreiten kann.
Diese Umschreibung entspricht im Wesent-
lichen dem heutigen Recht, das sich in der
Praxis bewährt hat.
Das Kriterium der wirtschaftlichen Erhal-
tungsfähigkeit wird auch von Personen er-
füllt, die ihren Lebensunterhalt mit Leistun-
gen der Sozialversicherungen (z. B. AHV, IV)
bestreiten. Eine Ausnahme gilt für Leistun-
gen der Arbeitslosenversicherung, die nicht
angerechnet werden dürfen. Als Rechtsan-
sprüche gegen Dritte gelten auch Ansprüche
auf Unterhaltsleistungen gegenüber Eltern,
Ehegatten und Verwandten. Das geltende
kantonale Recht äussert sich nicht zur Frage,
ob Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger das
Kriterium der wirtschaftlichen Erhaltungs-
fähigkeit erfüllen. Die Praxis der Gemeinden
ist uneinheitlich. Aufgrund der grossen
praktischen Bedeutung wird die Frage des
Sozialhilfebezugs neu im Gesetz geregelt:
Danach wird die wirtschaftliche Erhaltungs-
fähigkeit verneint bei Personen, die gegen-
wärtig oder in den vergangenen drei Jahren
Sozialhilfe beziehen oder bezogen haben.
Ein Sozialhilfebezug, der längere Zeit zu-
rückliegt, stellt hingegen keine Hürde für die
Einbürgerung dar.
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Beachtung der Rechtsordnung
Bei der Beurteilung des strafrechtlichen
Leumunds von Erwachsenen ist der Straf -
registerauszug für Privatpersonen aus-
schlaggebend. Er darf keinen Eintrag auf-
weisen und kein hängiges Strafverfahren
vermerken. Das Schweizerische Strafrecht
geht vom Grundsatz aus, dass eine Tat nach
Verbüssung der Strafe gesühnt ist und der
Täterin oder dem Täter nach Ablauf einer
 bestimmten Zeit nicht mehr vorgeworfen
wird. Diesem Grundsatz ist auch das Bürger-
rechtsgesetz verpflichtet: Wer nach den
Massstäben des Strafrechts als rehabilitiert
gilt, gilt auch im Einbürgerungsverfahren als
rehabilitiert.
Im Strafregisterauszug sind Urteile wegen
Verbrechen und Vergehen aufgeführt. Ein
Verbrechen liegt vor, wenn für eine Tat mehr
als drei Jahre Freiheitsstrafe angedroht
sind. Vergehen sind Taten, die mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bedroht sind. Nach Ablauf bestimmter Fris -
ten werden die Urteile aus dem Strafregis -
terauszug entfernt. Die Fristen für die Ent-
fernung der Urteile berücksichtigen das
konkrete Strafmass und damit das Verschul-
den der Täterin oder des Täters. Wenn bei-
spielsweise eine erwachsene Person zu
einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren ver -
urteilt worden ist, ist die Einbürgerung frü-
hestens 20 Jahre nach der Verurteilung
möglich. Bei einer Freiheitsstrafe von drei
Jahren beträgt die Wartefrist zwölf Jahre,
bei einer Verurteilung zu einer unbedingten
Geldstrafe beträgt sie 6,6 Jahre.
Strafen von Jugendlichen erscheinen nicht
im Strafregisterauszug für Privatpersonen,
weshalb hier eine andere Regelung als bei
den Erwachsenen erforderlich ist. Das Ge-
setz knüpft bei den begangenen Taten an
(Verbrechen und Vergehen). Für Jugendliche,

die wegen eines Verbrechens verurteilt
 wurden, sieht das Gesetz eine Wartefrist von
fünf Jahren vor. Bei Verurteilungen wegen
eines Vergehens beträgt die Wartefrist drei
Jahre. Solange die Wartefrist läuft, ist eine
Einbürgerung nicht möglich. Diese Warte -
fristen sind neu und bringen für straffällige
Jugendliche im Vergleich zur heutigen Pra-
xis eine erhebliche Verschärfung der Ein-
bürgerungsvoraussetzungen mit sich.

Weitere wichtige Neuerungen
Die Gesetzesvorlage bringt gegenüber dem
geltenden Recht weitere wichtige Neuerun-
gen:
– Zum Einbürgerungsverfahren werden nur

Ausländerinnen und Ausländer zugelas-
sen, die eine Niederlassungsbewilligung
(Ausweis C) besitzen.

– Die Wohnsitzfristen werden kantonal ein-
heitlich geregelt. Die bisherigen Recht -
setzungskompetenzen der Gemeinden
bei der Festlegung von Wohnsitzfristen
entfallen. Ausländerinnen und Ausländer
müssen seit mindestens drei Jahren in
der Gemeinde wohnen, in der sie das
 Gesuch einreichen.

– Dort, wo die Gemeindeversammlung oder
das Gemeindeparlament über die Er -
teilung des Gemeindebürgerrechts be-
schliesst, muss sichergestellt sein, dass
die Abweisung eines Gesuchs begründet
wird. Das Gesetz sieht deshalb vor, 
dass an der Gemeindeversammlung und
im Gemeindeparlament nur dann eine
Abstimmung über traktandierte Einbür -
gerungsgesuche stattfindet, wenn ein
 begründeter Gegenantrag aus der Ver-
sammlung gestellt wird. Wird kein Ge-
genantrag gestellt, gilt der Antrag auf
Einbürgerung stillschweigend als geneh-
migt.

Der Kantonsrat hat 
dem neuen Bürgerrechts-
gesetz am 22. November
2010 mit 116 zu 54 Stim-
men zugestimmt.

Der Kantonsrat 
empfiehlt: Ja

Der Regierungsrat 
empfiehlt: Nein
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Ablehnende Meinung des Regierungsrates

Regierungsrat und Kantonsrat sind sich
darin einig, dass bei der Erteilung des
 Bürgerrechts künftig klare und einheitliche
 Anforderungen gelten sollen. Das neue Bür-
gerrechtsgesetz sieht deshalb verbindliche
Kriterien für die Beurteilung der sprach -
lichen Integration, der wirtschaftlichen Er-
haltungsfähigkeit und des strafrechtlichen
Leumunds vor.
Der Kantonsrat hat jedoch die Vorlage zu-
sätzlich in einer Weise verändert, die vom
Regierungsrat nicht mitgetragen werden
kann. Nach Ansicht des Regierungsrates
soll der Entscheid über eine Einbürgerung
hauptsächlich davon abhängen, wie gut eine
Person integriert ist, und nicht davon, wel-
chen ausländerrechtlichen Status sie hat.
Die Vorlage des Kantonsrates sieht vor, dass
nur Ausländerinnen und Ausländer zum Ein-
bürgerungsverfahren zugelassen werden, die
über eine Niederlassungsbewilligung (Aus-
weis C) verfügen. Damit bleiben Personen
mit Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) und
vorläufig Aufgenommene (Ausweis F) von
der Einbürgerung ausgeschlossen. Dies be-
trifft eine grössere Anzahl von Personen.
Stichproben zeigen, dass im Kanton Zürich
ungefähr jede sechste einbürgerungswillige
Person über eine Bewilligung B oder F ver-
fügt. Diese Personen müssen künftig deut-
lich länger bis zur Einbürgerung warten, da
sie zunächst die Niederlassungsbewilligung
erlangen müssen. Davon betroffen sind Per-
sonen, die dank langjähriger Anwesenheit in
der Schweiz in der Regel gut integriert sind.
Die Verschärfung trifft insbesondere auch
gut integrierte Jugendliche, deren Eltern
nicht über eine Niederlassungsbewilligung
verfügen. Ausländerinnen und Ausländer
 allein wegen des Fehlens der Niederlas-
sungsbewilligung von der Einbürgerung aus-

zuschliessen, ist in der Sache nicht gerecht-
fertigt. Der tatsächliche Aufenthalt und die
effektive Verbundenheit mit der Schweiz
sind höher zu gewichten als der ausländer-
rechtliche Status. Für diesen Grundsatz
haben sich die Zürcher Stimmberechtigten
zuletzt am 4. September 2011 mit der Ände-
rung des Sozialhilfegesetzes ausgesprochen:
Auch vorläufig aufgenommene Personen sind
neu der Sozialhilfe unterstellt. Entscheidend
für die Einbürgerung ist letztlich, ob eine
Person die gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllt. Das Einbürgerungsverfahren bietet
Gewähr, dass die Integration breit abgestützt
und sorgfältig geprüft wird.
Das geltende Recht sieht für junge Auslän-
derinnen und Ausländer Erleichterungen im
Einbürgerungsverfahren vor. Für Personen
unter 25 Jahren, die in der Schweiz während
mindestens fünf Jahren die Schule besucht
haben, genügt der Nachweis von zwei Jah-
ren Wohnsitz im Kanton. Junge Erwachsene
sind häufig in der Situation, dass sie wegen
der Ausbildungs- oder der Arbeitsstelle den
Wohnort wechseln müssen. Daraus sollen
ihnen keine Nachteile in Form von zusätz -
lichen Wartefristen bei der Einbürgerung
entstehen. Diese liberale Regelung geht auf
einen Beschluss der Zürcher Stimmberech-
tigten im Jahre 1997 zurück.
Der Kantonsrat hat diese Erleichterung für
junge Erwachsene aus dem Gesetz ge -
strichen. Für die jungen Erwachsenen gilt 
neu – wie für alle anderen Einbürgerungs-
willigen – eine Wohnsitzfrist von drei Jahren
in der Gemeinde, wo das Gesuch eingereicht
wird. Damit werden der Wohnsitzwechsel
und die berufliche Mobilität von jungen Er-
wachsenen erschwert. Im Weiteren hat der
Kantonsrat auch die Erleichterung bei der
Integrationsprüfung von jungen Auslände-

rinnen und Ausländern gestrichen. Dies hat
zur Folge, dass die Integration bei dieser
Personenkategorie nicht wie heute nur im
Zweifelsfall, sondern in jedem Fall indivi -
duell geprüft werden muss. Der Regierungs-
rat lehnt beide Verschärfungen ab, weil
damit ohne sachliche Notwendigkeit von
einer bewährten Praxis abgewichen wird.
Die angestrebte Verbesserung der gesell-
schaftlichen und politischen Integration ins-
besondere von jungen Ausländerinnen und
Ausländern im Kanton Zürich wird dadurch
erschwert.
Eine weitere Differenz zwischen Regie-
rungsrat und Kantonsrat besteht in der
Frage, ob auch Bezügerinnen und Bezüger
von Leistungen der Arbeitslosenversiche-
rung eingebürgert werden können. Der Kan-
tonsrat hat beschlossen, dass Leistungen
der Arbeitslosenversicherung (Taggelder) bei
der Beurteilung der wirtschaftlichen Leis -
tungsfähigkeit nicht berücksichtigt werden
dürfen. Dies hat zur Folge, dass Auslän -
derinnen und  Ausländer, die Leistungen der
Arbeitslosenversicherung beziehen, nicht
eingebürgert werden können. Leistungen der
Arbeits losenversicherung werden damit an-
ders behandelt als Leistungen der übrigen
Sozialversicherungen (z. B. AHV, IV), deren
Bezug kein Hindernis für die Einbürgerung
darstellt. Für diese Ungleichbehandlung ist
kein sachlicher Grund ersichtlich. Die Arbeits-
losenversicherung ist Teil des schweizeri-
schen Sozialversicherungssystems, das von
den Versicherten mitfinanziert wird und auf
deren Leistungen ein Rechtsanspruch be-
steht.
Der Regierungsrat erachtet die vom Kan-
tonsrat beschlossenen Veränderungen als
sachlich nicht angemessen und lehnt das
Gesetz ab.
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Meinung der Minderheit
des Kantonsrates
(Verfasst von der Geschäftsleitung des Kantonsrates)

Eine Minderheit des Kantonsrates empfiehlt
die Ablehnung des kantonalen Bürgerrechts-
gesetzes (KBüG) aus folgenden Gründen:

Beibehaltung der Praxis der Gemeinden
Die Vereinheitlichung der Einbürgerungs-
voraussetzungen in allen Gemeinden ist
zweckmässig und notwendig. Die vorliegen-
de Vereinheitlichung hat aber nur zum Ziel,
eine Verschärfung der Einbürgerungsvor-
aussetzungen einzuführen. Das widerspricht
dem traditionell liberalen und weltoffenen
Geist von Zürich. Vor allem aber ist die Ver-
schärfung des Bürgerrechtsgesetzes unver-
hältnismässig und nicht zielführend für die
Integration. Die Beibehaltung des geltenden
Rechts und der heutigen Einbürgerungs -
praxis ist deshalb vorzuziehen, auch wenn
die Praxis in den Gemeinden teilweise unter-
schiedlich ist.

Unverhältnismässige Verschärfung 
der Voraussetzungen
Die Forderung, dass nur noch Personen mit
Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) ein-
gebürgert werden können, schafft neue Un-
gleichheiten. Menschen, die seit mehr als
zwölf Jahren im Kanton leben, die Gesetze
respektieren und Steuern zahlen, aber kei-
nen C-Ausweis haben, können nicht einge-
bürgert werden. Ob eine Person zu einem 
C-Ausweis kommt, hängt vom Grund ihrer
Einreise und vom Herkunftsland ab. Flücht-
linge, die in die Schweiz kommen und sich
gut integriert haben, müssen mit dem
Umweg über den Flüchtlingsstatus viel
 länger als zwölf Jahre warten, bis sie ein

Einbürgerungsgesuch stellen können. Das
grundsätzliche Anliegen, die Integration in
den Kreis der Personen mit demokratischer
Mitsprache in unserem Kanton, wird also 
je nach Herkunft unterschiedlich gewichtet.
Es ist willkürlich, wenn eine gut integrierte
Person einzig wegen eines Formerfordernis-
ses länger warten muss.

Soziale Härte in der Bürgerrechtsrevision
Das neue Gesetz setzt wirtschaftliche Er -
haltungsfähigkeit voraus. Personen, die Bei-
träge aus Sozialversicherungen erhalten,
erbringen den Nachweis der wirtschaft -
lichen Erhaltungsfähigkeit, nicht aber die -
jenigen, die Beiträge aus der Arbeitslosen-
versicherungskasse beziehen. Der Bezug
von Arbeitslosenversicherungsgeldern ist ein
gesetzlicher Anspruch aus einer staatlichen
Sozialversicherung und steht jeder Arbeit-
nehmerin und jedem Arbeitnehmer zu. Der
Anspruch ist den Beiträgen aus AHV, IV und
BVG (2. Säule) gleichgestellt. Es ist nicht
nachvollziehbar, warum die eine Sozialver -
sicherung für den Nachweis der wirtschaft-
lichen Erhaltungsfähigkeit genügen soll und
die andere nicht. Diese Einbürgerungsvor-
aussetzung benachteiligt Menschen aus
Wirtschaftsbereichen, welche am stärksten
von der Konjunktur abhängig und auf aus-
ländische Belegschaft angewiesen sind.
Stellt ein Betrieb auf Kurzarbeit um, bezieht
die Belegschaft Arbeitslosengelder. Für eine
betroffene Person wäre eine Einbürgerung
folglich nicht möglich, obwohl sie voll im
 Arbeitsleben steht und integriert ist. Es trifft
zudem oftmals nicht nur eine Person, son-

dern ganze Familien. Arbeitslosigkeit ist vo -
rübergehend und hat nichts damit zu tun, ob
jemand bürgerrechtswürdig ist oder nicht.
Nach Meinung der Minderheit steht dies im
Widerspruch mit unserer Gesetzesordnung.

Verwaltungsleerlauf
Neu müssen alle Jugendlichen unter 25 Jah-
ren, die ein Einbürgerungsgesuch stellen,
auf ihre Integration hin überprüft werden,
selbst wenn sie unser Schulsystem durch-
laufen haben. In der Schule lernt man die
Sprache. Man lernt unsere Geschichte und
das politische System kennen und wird ver-
traut mit den Gebräuchen und der Kultur
 unseres Landes. Es ist nicht einzusehen,
weshalb die bisher bewährte Praxis der Inte-
grationsvermutung, von welcher man nach
fünf Jahren Schulunterricht in der Schweiz
ausgeht, nicht weitergeführt werden kann.
Bestehen Zweifel, dass ein Jugendlicher trotz
mehrjährigem Schulbesuch in der Schweiz
nicht integriert ist, kann im Einzelfall eine
Überprüfung vorgenommen werden. Anstel-
le dieser flexiblen Lösung bevorzugt die
Mehrheit des Kantonsrates einen immensen
Verwaltungsaufwand, der nur Kosten verur-
sacht und kein anderes Ziel verfolgt, als eine
weitere Hürde in das bereits komplexe Ein-
bürgerungsverfahren einzubauen.

Missachtung des Zeitgeistes
Von der Arbeitnehmerschaft wird heute 
eine hohe berufliche Mobilität verlangt, 
was manchmal zu einem Wohnsitzwechsel
zwingt. Gleichzeitig wird für das Einbürge-
rungsgesuch einer ausländischen Person
eine Wohnsitzpflicht von drei Jahren in einer
Gemeinde vorausgesetzt, obwohl heute die
Mehrheit der Gemeinden nur zwei Jahre ver-
langt. Dies widerspricht dem Zeitgeist und
der wirtschaftlichen Situation und stellt eine
weitere unnötige Verschärfung der Einbür-
gerungsvoraussetzungen dar.
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Beleuchtender Bericht
(Verfasst vom Regierungsrat)

Ein Referendumskomitee bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern 
der SVP ergriff das Referendum gegen das Bürgerrechtsgesetz und reichte
am 25. Januar 2011 einen ausformulierten Gegenvorschlag mit dem Titel
«Kein Recht auf Einbürgerung für Verbrecher» ein. Der Gegenvorschlag
zielt auf eine Verschärfung der Einbürgerungsvoraussetzungen. Zum einen
soll im Gesetz verankert werden, dass kein Rechtsanspruch auf Einbürge-
rung besteht. Zum anderen sollen die Anforderungen an den strafrecht -
lichen Leumund verschärft werden: Ausländerinnen und Ausländer, die
wegen eines Verbrechens verurteilt worden sind, sollen für immer von der
Einbürgerung ausgeschlossen werden. Im Weiteren sollen die Wartefristen
nach Verurteilungen wegen eines Vergehens bei Erwachsenen und Jugend-
lichen verlängert werden. Regierungsrat und Kantonsrat lehnen diese
 Verschärfungen ab.

Korrekte Verfahren für Einbürgerungen
Der Gegenvorschlag sieht vor, dass kein
Rechtsanspruch auf Einbürgerung besteht.
Dies wird im Gesetzestext mit einer Kann-
Formulierung verdeutlicht: Ausländerinnen
und Ausländer können auf Gesuch hin in das
Kantons- und Gemeindebürgerrecht aufge-
nommen werden, wenn sie die Vorausset-
zungen für die Erteilung der Einbürgerungs-
bewilligung des Bundes und die Vorausset-
zungen nach diesem Gesetz erfüllen. Die
 Urheberinnen und Urheber des Gegenvor-
schlags gehen davon aus, dass die Erteilung
des Bürgerrechts eine politische Frage sei,
die von den Stimmberechtigten oder den
 Behörden nach freiem Willen beantwortet
werden kann, so wie dies bei einer Abstim-
mung über einen Kredit oder eine Gesetzes-
vorlage der Fall ist. Dieses Konzept lag
 bereits der eidgenössischen Volksinitiative
«Für demokratische Einbürgerungen» zu-
grunde, die in der Volksabstimmung vom 
1. Juni 2008 abgelehnt wurde, im Kanton
 Zürich mit einem Nein-Stimmen-Anteil von
60,7%.
Die Vorlage des Kantonsrates geht von
einem grundlegend anderen Konzept aus,
das sich auf die Rechtsprechung des Bun-
desgerichts abstützt: Danach üben die Ge-
meinden beim Einbürgerungsentscheid nicht
ein politisches Recht aus, sondern sie haben

Der Gegenvorschlag sieht vor, dass kein
Rechtsanspruch auf Einbürgerung besteht.
Nach dem Willen des Referendumskomitees
soll der Einbürgerungsentscheid in der
 Autonomie der Gemeinden verbleiben und
nicht Sache von Gerichten werden. Der Ge-
genvorschlag verlangt weiter, dass Aus -
länderinnen und Ausländer, die wegen eines
Verbrechens verurteilt wurden, zeitlebens
von der Einbürgerung ausgeschlossen blei-
ben. Der Regierungsrat ist der Auffassung,
dass der Gegenvorschlag in diesen beiden
Punkten gegen das übergeordnete Recht
verstösst, insbesondere gegen das in der
Bundesverfassung verankerte Willkürverbot.
Mit Beschluss vom 6. April 2011 beantragte
der Regierungsrat dem Kantonsrat deshalb
die Teilungültigkeitserklärung des Gegen-
vorschlags. Am 22. August 2011 stimmte der
Kantonsrat diesem Antrag zwar mit 95 zu 
75 Stimmen mehrheitlich zu, indessen er-
reichte der Beschluss nicht das für die
 Ungültigkeitserklärung erforderliche Quo-
rum von zwei Dritteln der anwesenden Rats-
mitglieder. Damit ist der Gegenvorschlag
trotz der möglichen Verstösse gegen die
Bundesverfassung gültig und er ist der Volks-
abstimmung zu unterbreiten.

die Rechtsfrage zu beantworten, ob eine
 gesuchstellende Person die gesetzlichen
Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllt. Wird
die Frage bejaht, ist das Gemeindebürger-
recht zu erteilen. Wird eine Einbürgerung
verweigert, obwohl die einbürgerungswillige
Person alle Voraussetzungen erfüllt, liegt
mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Verstoss
gegen das Willkür- oder Diskriminierungs-
verbot vor. Dies ist etwa dann der Fall, wenn
eine einbürgerungswillige Person nur des-
halb abgewiesen wird, weil sie aus einem
bestimmten Land stammt, eine bestimmte
Religion oder bestimmte Hautfarbe hat. In
einer rechtsstaatlichen Demokratie ist die
Macht des Volkes und der Behörden durch
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das Recht begrenzt, insbesondere zum
Schutz der grundlegenden Rechte der Ein-
zelnen. Im Rahmen von konkreten Einbür -
gerungsentscheiden besteht deshalb kein
Spielraum für eine eigene «Einbürgerungs-
politik»; diese ist den Bürgerrechtsgesetzen
von Bund und Kanton vorbehalten, die durch
Beschlüsse der Stimmberechtigten demo-
kratisch legitimiert sind.
Das Referendumskomitee will mit dem Ge-
genvorschlag verhindern, dass Gerichte
 einbürgern. Dabei übersieht das Referen-
dumskomitee, dass die Möglichkeit der ge-
richtlichen Überprüfung von Einbürgerungs-
entscheiden schon seit einiger Zeit durch
das Bundesrecht zwingend vorgeschrieben
ist. Die Rechtsweggarantie schliesst die Mög-
lichkeit mit ein, dass ein Gericht notfalls eine
Einbürgerung gegen den Willen einer Ge-
meinde anordnet, wenn sich der Entscheid
der Gemeinde als haltlos erweist und die Ge-
meinde nicht selber davon abrückt. Weil
Bundesrecht dem kantonalen Recht vorgeht,
erweist sich der Gegenvorschlag in diesem
Punkt weitgehend als wirkungslos.
Es bleibt festzuhalten, dass die Vorlage des
Kantonsrates keinen «Automatismus» bei 
der Einbürgerung kennt. Die Abweisung von
Einbürgerungsgesuchen bleibt selbstver-
ständlich zulässig, wenn die Einbürgerungs-
voraussetzungen nicht erfüllt sind (z. B.
 ungenügende Sprachkenntnisse, Nichtbe-
achtung der Rechtsordnung). Bei der Beur-
teilung der Frage, ob eine Person ausrei-
chend integriert ist, verfügen die Gemeinden
wie bis anhin über einen Ermessensspiel-
raum.

Wartefristen für Straftäterinnen und 
-täter auf der Grundlage des Strafgesetz-
buches
Der Gegenvorschlag verlangt im Weiteren,
dass die Erteilung des Bürgerrechts an die
Bedingung geknüpft wird, dass keine Ver -
urteilung wegen eines Verbrechens vorliegt.
Als Verbrechen gelten gemäss Strafgesetz-
buch Taten, die mit einer Freiheitsstrafe von
mehr als drei Jahren bedroht sind. Dazu
 gehören unter anderem Mord, vorsätzliche
Tötung, schwere Körperverletzung, Verun-
treuung, Diebstahl, Raub, Betrug, Erpres-
sung, betrügerischer Konkurs und Verge-
waltigung. Bei der Klassifizierung einer Tat
als Verbrechen kommt es einzig auf die im
Gesetz angedrohte Höchststrafe an und nicht
auf die Strafe, die die Richterin oder der
Richter im Einzelfall verhängt. So ist bei-
spielsweise Diebstahl wegen der angedroh-
ten Höchststrafe von fünf Jahren Freiheits-
strafe immer ein Verbrechen, auch wenn die
Richterin oder der Richter im konkreten Fall
nur eine Freiheitsstrafe von einem Jahr aus-
spricht. Der Begriff «Verbrechen» eignet
sich somit nur begrenzt als Gradmesser für
die Schwere einer Straftat. Entscheidend ist
vielmehr die konkrete Strafe, weil nur sie
Auskunft gibt über das Verschulden des
 Täters oder der Täterin.
Die Schweizer Rechtsordnung sieht vor, dass
nach der Verbüssung einer Strafe und nach
dem Ablauf einer gesetzlich festgelegten
Frist Urteile aus dem Strafregister entfernt
werden. Danach ist die Tat gesühnt und wird
der Täterin oder dem Täter nicht mehr vor-
geworfen. Das Strafgesetzbuch geht vom
Grundsatz aus, dass sich verurteilte Perso-
nen wieder in der Gesellschaft eingliedern
und ihre Rechtschaffenheit unter Beweis

stellen können. Der Gegenvorschlag hätte
demgegenüber zur Folge, dass einer einbür-
gerungswilligen Person auch Urteile wegen
Verbrechen entgegengehalten würden, die
bereits aus dem Strafregister entfernt wor-
den sind und im Einzelfall mehrere Jahr-
zehnte zurückliegen können. Davon wären
beispielsweise Ausländerinnen und Auslän-
der betroffen, die ihr ganzes Leben in der
Schweiz verbracht und sich nach Verbüs-
sung einer Strafe in jungen Jahren erfolg-
reich in die schweizerische Gesellschaft
 integriert haben und anschliessend wäh-
rend Jahrzehnten ohne Beanstandungen
hier leben. Diese Auswirkung des Gegenvor-
schlags ist mit den Gerechtigkeitsvorstel-
lungen, die unsere Rechtsordnung prägen,
nicht vereinbar. Es lässt sich mit sachlichen
Gründen nicht rechtfertigen, dass der kan -
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Der Kantonsrat hat 
am 22. August 2011
 beschlossen, den Stimm-
berechtigten zu empfeh-
len, den Gegenvorschlag
von Stimmberechtigten
abzulehnen.

Kantonsrat und 
Regierungsrat 
empfehlen: Nein

tonale Gesetzgeber bei der Erteilung des
Bürgerrechts von strengeren Anforderungen
ausgeht als der eidgenössische Gesetzgeber
bei der Wiedereingliederung von Straftäte-
rinnen und Straftätern.
Die Vorlage des Kantonsrates orientiert sich
demgegenüber am Strafgesetzbuch. Perso-
nen, die wegen eines Verbrechens verurteilt
worden sind, sind während längerer Zeit 
von der Einbürgerung ausgeschlossen. An-
ders als beim Gegenvorschlag wird bei der
Bemessung der Wartefristen das konkrete
Strafmass und damit das Verschulden der
Täterin oder des Täters berücksichtigt. Wer
nach den Massstäben des Strafrechts als
 rehabilitiert gilt, gilt auch im Einbürgerungs-
verfahren als rehabilitiert.

Unverhältnismässige Verlängerung 
der Wartefristen für Erwachsene 
Die Vorlage des Kantonsrates sieht vor, dass
bei Erwachsenen der Strafregisterauszug
für Privatpersonen keine Einträge aufweisen
darf. Dies entspricht im Wesentlichen der
geltenden Rechtslage im Kanton und auch
im Bund.
Der Gegenvorschlag verlangt demgegen-
über, dass das Strafregister keine Einträge
aufweisen darf. Die Fristen für die Entfer-
nung von Strafurteilen sind beim Strafregis -
ter länger als beim Strafregisterauszug. Das
Strafgesetzbuch sieht eine zweistufige Re-
habilitation vor: Zunächst werden nach Ab-
lauf von bestimmten Fristen die Einträge
nicht mehr in den Strafregisterauszug für
Privatpersonen aufgenommen. Auf der zwei-
ten Stufe werden nach Ablauf von bestimm-
ten Fristen die Einträge physisch aus dem
Strafregister entfernt. Die rechtliche Wir-
kung dieser Entfernung besteht darin, dass
der betroffenen Person die Verurteilung
nicht mehr entgegengehalten werden darf.

Der Gegenvorschlag bewirkt, dass sich bei
unbedingten Strafen die Wartefristen im
Vergleich zur Vorlage des Kantonsrates
 allgemein um einen Drittel erhöhen. Bei
 bedingten Strafen mit Probezeit fallen die
Unterschiede bei den Wartefristen noch
deutlicher aus. Der Wechsel vom Strafregis -
terauszug zum Strafregister, wie ihn der Ge-
genvorschlag verlangt, hätte eine unverhält-
nismässige Verlängerung der Wartefristen
im Einbürgerungsverfahren zur Folge. Die
heutige Praxis, die auf den Strafregisteraus-
zug abstellt, hat sich bewährt und soll wei-
tergeführt werden. Der Gegenvorschlag ist
deshalb abzulehnen.

Unverhältnismässige Verlängerung 
der Wartefristen für Jugendliche
Der Gegenvorschlag verlangt, dass für
 Jugendliche nach einer Verurteilung wegen
eines Vergehens eine Wartefrist von fünf
Jahren gelten soll. Das sind zwei Jahre mehr
als gemäss Vorlage des Kantonsrates. Ver-
gehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht
sind. Als Vergehen gelten unter anderem
fahrlässige Tötung, einfache Körperverlet-
zung, Sachbeschädigung, Erschleichen einer
Leistung und Nötigung.
Regierungsrat und Kantonsrat erachten die
Verlängerung der Wartefrist von drei auf fünf
Jahre als unverhältnismässig, weil sie die
Integration von jugendlichen Straftäterinnen
und Straftätern in unsere Gesellschaft über-
mässig lange blockieren würde. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass bereits die Vorlage
des Kantonsrates mit der Einführung einer
dreijährigen Wartefrist eine erhebliche Ver-
schärfung der Einbürgerungsvoraussetzun-
gen für straffällige Jugendliche mit sich
bringt. Der Gegenvorschlag ist deshalb ab-
zulehnen.
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Meinung der Minderheit
des Kantonsrates
(Verfasst von der Geschäftsleitung des Kantonsrates)

Eine Minderheit des Kantonsrates emp-
fiehlt die Annahme des Gegenvorschlags 
von Stimmberechtigten zum kantonalen
Bürgerrechtsgesetz (KBüG) aus folgenden
Gründen:

Kein Anspruch auf Einbürgerung
Der Gegenvorschlag streicht den Anspruch
auf Einbürgerung aus dem Bürgerrechts -
gesetz. Es ist zu verhindern, dass in Zukunft
die Gerichte und nicht die politischen Behör-
den über die Einbürgerung entscheiden. Ein-
bürgerungsgesuche werden heute in einem
Verwaltungsverfahren beurteilt, an dem die
drei Staatsebenen Bund, Kanton und Ge-
meinde beteiligt sind. Dabei haben alle
Staatsebenen einen gewissen Handlungs-
spielraum, sind aber an Verfahrensgrund-
sätze gebunden. So dürfen Einbürgerungs-
gesuche nicht aus willkürlichen oder dis -
kriminierenden Gründen abgelehnt werden.
Nach Lehre und Rechtsprechung bedeutet
dieses Verfahrenskonstrukt zwischen Bund,
Kanton und Gemeinde aber nicht, dass es
einen Anspruch auf Einbürgerung gibt. Die
Mindestvorschriften des Bundes erlauben
den Kantonen einen gewissen Handlungs-
spielraum, den diese unterschiedlich nut-
zen. So statuiert beispielsweise das Berni-
sche Bürgerrechtsgesetz explizit, dass kein
Rechtsanspruch auf Einbürgerung besteht.
Wird aber nun ein Rechtsanspruch gesetz-
lich festgehalten, dann führt dies länger -
fristig dazu, dass die Gemeinden, welche die
Einbürgerungswilligen am besten kennen,
nicht mehr frei über die Einbürgerung ent-
scheiden können.

Keine Einbürgerung nach einer Verurtei-
lung wegen eines Verbrechens
Der Bund schreibt zwingend vor, dass Ein-
bürgerungswillige die schweizerische Rechts-
ordnung zu beachten haben. Im kantonalen
Bürgerrechtsgesetz wird ausgeführt, was
darunter zu verstehen ist. Der Gegenvor-
schlag will dies verdeutlichen. Ausländerin-
nen und Ausländer sollen eingebürgert wer-
den können, wenn keine Verurteilung wegen
eines Verbrechens vorliegt. Zur Überprüfung
dieser Bedingung dient das Strafregister, in
dem Verurteilungen für eine bestimmte Zeit-
dauer eingetragen sind. Weil die Einträge
nach Ablauf dieser Zeitspanne physisch ge-
löscht werden, also auch für die Behörden
nicht mehr einsehbar sind, sollen Einbürge-
rungswillige zukünftig auch direkt dazu be-
fragt werden können, ob sie je wegen eines
Verbrechens verurteilt wurden. Das ist für
die Behörden organisatorisch machbar und
für die Einbürgerungswilligen zumutbar.
Sollte sich später herausstellen, dass ein
Gesuchsteller unwahre Angaben gemacht
hat, könnte die Einbürgerung widerrufen
werden. Gleichzeitig soll die Wartefrist nach
einer Verurteilung wegen eines Vergehens
verlängert werden. Die längere Wartefrist ist
eine Bewährungsfrist und dient den Einbür-
gerungswilligen zu beweisen, dass sie sich
tatsächlich an die schweizerische Rechts-
ordnung halten. Denn schliesslich ist die
Einbürgerung nicht das Mittel zur Integra -
tion, sondern der Abschluss einer erfolgrei-
chen Integration in die schweizerische Ge-
sellschaft. Dazu kann verlangt werden, dass
die Einbürgerungswilligen sich aktiv betei -
ligen und an dem Verfahren mitwirken.
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Meinung
des Referendumskomitees
Künftig sollen Ausländer im Kanton Zürich
einen Rechtsanspruch auf das Schweizer
Bürgerrecht haben: Diese brisante Ände-
rung sieht das neue Bürgerrechtsgesetz 
vor. Auch Personen, welche aufgrund eines
Verbrechens verurteilt worden sind, sollen
schon nach kurzer Zeit eingebürgert werden
können. Wer dies nicht will, sagt Nein zum
Bürgerrechtsgesetz und Ja zum Gegenvor-
schlag der Stimmberechtigten.
Dass die Mehrheit des Kantonsrats quasi
durch die Hintertür einen Rechtsanspruch
auf den Schweizer Pass schaffen will, ist
dicke Post. Der Kanton Zürich würde hier
schweizweit eine unangenehme Vorreiter-
rolle übernehmen. Ein Bewerber müsste
zwingend eingebürgert werden, wenn er die
Bedingungen erfüllt, welche das Gesetz vor-

sieht. Er könnte dies auch gerichtlich durch-
setzen. Die Gemeinden hätten in solchen
Fällen nichts mehr zu sagen.
Ein Rechtsanspruch auf den Schweizer Pass
ist falsch: Wir wollen nicht, dass Gerichte
einbürgern. Wir wollen keine teuren Ver -
fahren auf Kosten der Gemeinden. Die Ge-
meindeautonomie hat sich bewährt: Auch
weiterhin sollen die kommunalen Behörden
für Einbürgerungsentscheide zuständig sein.
Ansonsten wird es noch mehr Rekurse und
Gerichtsverfahren geben als heute schon –
und damit mehr Bürokratie und Kosten für
die Steuerzahler.
Zuerst wollte der Regierungsrat das Refe-
rendum für teilungültig erklären lassen, weil
das Bundesrecht angeblich einen Rechts -
anspruch auf den Schweizer Pass vorsehe.

Dies ist falsch: Das Bundesrecht sieht
 keinen rechtlichen Anspruch auf das Bür-
gerrecht vor. Im Gegenteil: Laut Bundes -
verfassung erlässt der Bund lediglich «Min-
destvorschriften» zu den Einbürgerungen.
Den Kantonen steht es frei, diese zu ver-
schärfen.
Ebenso falsch ist es, Verbrecher schon nach
kurzer Zeit einzubürgern. Das Referendums-
komitee will, dass Verbrecher nicht einge-
bürgert werden können. Wer den Schweizer
Pass erwerben will, muss einen guten Leu-
mund haben – das ist nicht zu viel verlangt.

Deshalb:
Nein zum Bürgerrechtsgesetz
Ja zum Gegenvorschlag der Stimm -
berechtigten
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Werden sowohl das Bürgerrechtsgesetz als
auch der Gegenvorschlag von Stimmberech-
tigten angenommen, ist mit der Beantwor-
tung der Stichfrage darüber zu befinden,

welcher der beiden Vorlagen der Vorzug ge-
geben wird. Kantonsrat und Regierungsrat
empfehlen für diesen Fall, dem Bürger-
rechtsgesetz den Vorzug zu geben.

Kantonsrat und Regie-
rungsrat empfehlen, 
in der Stichfrage 
die Vorlage A. Kantonales
Bürgerrechtsgesetz vom
22. November 2010 
anzukreuzen. A. Beschluss des Kantonsrates

Kantonales Bürgerrechtsgesetz
(KBüG)
(vom 22. November 2010)

B. Gegenvorschlag 
von Stimmberechtigten

Die Fragen A und B können beide mit Ja
oder Nein beantwortet werden; es ist
auch gestattet, nur für oder gegen eine
der Vorlagen zu stimmen oder über-
haupt auf eine Stimmabgabe zu verzich-
ten.

C. Stichfrage:
Welche der beiden Vorlagen 
soll in Kraft treten, falls sowohl der
Beschluss des Kantonsrates als
auch der Gegenvorschlag 
von den Stimmberechtigten
 angenommen werden?

Zutreffendes ankreuzen:

– Vorlage A.
(Beschluss des Kantonsrates)

– Vorlage B.
(Gegenvorschlag von Stimm -
berechtigten)

Sie können die Frage C auch dann be-
antworten, wenn Sie bei den Fragen A
und B mit Nein gestimmt oder auf eine
Stimmabgabe verzichtet haben.

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt: 
Stimmen Sie folgenden Vorlagen zu?

Informationsangebot 
am Abstimmungssonntag

Das Statistische Amt des Kantons Zürich
(www.wahlen.zh.ch/abstimmungen) infor-
miert ab 12 Uhr laufend über die Ergebnisse
der Auszählung auf kommunaler und kanto-
naler Ebene. Im Verlaufe des Nachmittags
werden Hoch rech  nungen publiziert, und nach
Vor liegen des Schlussresultats wird gegen
Abend eine Abstimmungsanalyse veröffent-
licht.
Das Sta tistische Amt bietet weiter einen 
kostenlosen SMS-Dienst mit der aktuellen
Übermittlung der Abstimmungsresultate an,
der abonniert werden kann.
(www.statistik.zh.ch/sms)


